
1. Uwe hatte im Jahre 1999 seine Gesellen-
prüfung im Installateur- und Heizungs-
bauer-Handwerk bestanden. Er möchte
die Meisterprüfung ablegen, um sich da-
nach selbstständig zu machen. Ist das
der richtige Weg?
Ja. Er ist zur Meisterprüfung zuzulassen,
wenn er eine Gesellenprüfung und eine
mehrjährige (meist dreijährige) Berufstätig-
keit in dem Handwerk, in dem er sich
selbstständig machen möchte, nachweisen
kann. So will es das „Gesetz zur Ordnung
des Handwerks“ – oder kurz genannt die
„Handwerksordnung“. Hiernach ist die be-
standene Meisterprüfung eine Vorausset-
zung für den selbstständigen Betrieb eines
Handwerkes. Für Uwe wäre es also der
richtige Weg in die Selbstständigkeit.

2. Was ist die Handwerkskarte?
Sie ist eine Bescheinigung darüber, dass
der selbstständige Handwerksbetrieb in die
Handwerksrolle eingetragen ist. Die Hand-
werkskammer hat die Handwerkskarte aus-
zustellen, wenn die Eintragung erfolgt ist.
Aus ihr ist ersichtlich der Name und die
Anschrift des selbstständigen Handwerkers,
der Betriebssitz, das zu betreibende Hand-
werk sowie der Zeitpunkt der Eintragung
in die Handwerksrolle.

3. Peter hat ein Metallbau-Studium an
einer wissenschaftlichen Hochschule
absolviert und möchte sich als Installa-
teur- und Heizungsbauer selbstständig
machen. Ist das möglich?
Ja. Dieser Studienabschluss wird als Vor-
aussetzung für die Eintragung in die Hand-
werksrolle akzeptiert, sofern Peter zusätz-
lich noch eine Gesellenprüfung im Gas-
Wasser-Fach oder mindestens 3 Jahre
praktische Tätigkeit in diesem Handwerk 

nachweisen kann (auf Vorschriften öffent-
licher Versorgungsunternehmen über spe-
zielle Konzessionen wird an dieser Stelle
nicht eingegangen).

4. Was ist die Handwerksrolle?
Es ist ein Verzeichnis der selbstständigen
Handwerker des jeweiligen Handwerks-
kammerbezirks. Will ein Handwerker ein
„stehendes Gewerbe“ erstmalig betreiben,
muss er die Eintragung in die Handwerks-
rolle beantragen.

5. Wolfgang ist seit über 25 Jahren als Ge-
selle im Gas-Wasser-Fach tätig. Er hat
die Chance, einen florierenden Betrieb
zu übernehmen, hat aber keinen Meis-
tertitel. Gibt es für ihn eine Alternative
zur Ablegung der Meisterprüfung?
Ja. Er kann versuchen, eine Ausnahmebe-
willigung zu erhalten. Eine solche Bewil-
ligung ist zu erteilen, wenn die zur selbst-
ständigen Ausübung des Handwerks not-
wendigen Kenntnisse und Fertigkeiten
nachgewiesen sind; dabei sind die beruf-
lichen Erfahrungen und Tätigkeiten zu
berücksichtigen. Ein Ausnahmefall liegt
dann vor, wenn die Ablegung der Meister-
prüfung für den Antragsteller „eine unzu-
mutbare Belastung bedeuten würde.“ Eine
Ausnahmebewilligung wird von der höhe-
ren Verwaltungsbehörde nach Anhörung
der Handwerkskammer erteilt.

6. Meister Otto ist verstorben. Sein gut
gehender Betrieb soll fortgeführt wer-
den. Ist das möglich?
Ja. Nach dem Tode eines selbstständigen
Handwerkers dürfen der Ehegatte, der Erbe
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres,
der Testamentvollstrecker etc. den Betrieb
fortführen. ❏
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